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Mit dem Einbruch der Winterzeit beginnt 
für die Grundstückseigentümer auch 
wieder die Verpflichtung zur Durchfüh-
rung des Winterdienstes. Sie ergibt sich 
aus der Verordnung über die Straßenrei-
nigung in der Stadt Göttingen. Gehwege 
sind danach an Werktagen in der Zeit 
von 7.00 bis 20.00 Uhr und an Sonn- 
und Feiertagen in der Zeit von 8.30 bis 
20.00 Uhr von Schnee und Eis zu befrei-
en. Eine Breite von 1 m ist ausreichend. 
In der Fußgängerzone innerhalb der 
Wallanlagen ist ein Streifen von 1,50 m 
Breite von Schnee und Eis entlang der 
Grundstücksgrenze freizuhalten. Die 
Schnee- und Eismassen sind so zu la-
gern, dass der Verkehr auf Fahrbahnen, 
Radwegen und Gehwegen nicht gefähr-
det oder mehr als nach den Umständen 
unvermeidbar behindert wird. Die Flä-
chen sind mit abstumpfenden Mitteln 
wie handelsüblichem Granulat oder 
Sand abzustreuen. Schädliche Chemi-
kalien einschließlich Streusalz dürfen 
nicht verwendet werden. 

Auf den privaten Grundstücken ist 
grundsätzlich der Grundstückseigen-
tümer /die Grundstückseigentümerin 
bzw. die Eigentümergemeinschaft 
verpflichtet, den Winterdienst durch-
zuführen. Der Winterdienst kann auf 
Dritte, z. B. Mieter oder gewerbliche 
Dienstleistungsunternehmen übertra-
gen werden. In diesem Fall verbleibt 
beim Grundstückseigentümer / bei der 
Grundstückseigentümerin eine Kon-
trollpflicht. Soweit im Rahmen eines 
Mietverhältnisses der Winterdienst auf 
Mieter übertragen worden ist, sollten 
Vermietende die Einhaltung der Rege-
lungen der Verordnung überwachen 
bzw. überwachen lassen. Sollte es trotz 
sorgfältiger Organisation und Durchfüh-
rung des Winterdienstes zu Schadens-
fällen kommen, besteht in den meisten 
Fällen Versicherungsschutz. Auf Mieter-
seite ist in der Regel die private Haft-
pflichtversicherung eintrittspflichtig. 

H + G Göttingen e.V. empfiehlt daher 
im Hinblick auf die bevorstehende 
Winterzeit: Sicherstellen, dass für die 
Einhaltung der eindeutigen Verpflich-
tungen von Mietern und auch Vermie-
tern ausreichend Sorge getragen wur-
de, ferner Versicherungsschutz prüfen 
und eventuell erweitern. 

Grundsätzlich gilt, dass die Person, die 
zur Räumung verpflichtet ist, auch für 
Vertretung zu Sorgen hat, wenn - aus 
welchen Gründen auch immer - die per-
sönliche Durchführung der Schnee- und 
Eisbeseitigung zu den oben genannten 
Zeiten nicht sichergestellt ist. 
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Räum- und Streupflicht in Göttingen!


